BGB - Fall 1

A möchte sich ein neues Fahrrad zulegen und verkauft daher sein altes Rad für 50 € an B. Da B genügend Geld bei sich hat, überlässt A ihm das Fahrrad sofort gegen Zahlung.

1. Welche Willenserklärungen wurden abgegeben?

2. Welche Rechtsgeschäfte wurden von A und B vorgenommen und welche

Tatbestandsvoraussetzungen haben sie?

3. Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus den Rechtsgeschäften?

BGB - Fall 2

K sieht in dem Geschäft des Buchhändlers V das Buch „Der Wirtschaftfachwirt“. Er erklärt dem Buchhändler, dass er ihm das Buch abkaufen wolle. V teilt dem K daraufhin mit, dass das Buch 10 € koste.

Damit erklärt K sich einverstanden. Sie vereinbaren, dass K das Buch zu Ende der

Geschäftszeit abholen solle, da dieser noch einige Besorgungen zu erledigen habe. Als K zur verabredeten Zeit das Buch gegen Zahlung der 10 € haben will, fühlt V sich an das Vereinbarte nicht mehr gebunden, da er zwischenzeitlich einen Käufer gefunden hat, der 20 € für das Buch bot und es am nächsten Tag abholen wird.

Kann K das Buch verlangen?

Abwandlung

Wie wäre es, wenn K erklärt: “Ich kaufe das Buch, aber nur für 8 €.“ und V sich dazu nicht äußert?

BGB - Fall 3

Der Lebensmittelhändler A bietet als „Sonderangebot des Tages“ in einem Regal den

bekannten Markensekt „FF“ für 4.- € pro Flasche an. B will dieses Angebot

nutzen und packt drei Einkaufswagen mit Sektflaschen voll. Als er damit an der Kasse erscheint, weigert sich A, ihm diese Menge an Flaschen zu überlassen, da ansonsten für seine übrigen Kunden nichts mehr übrig bleibe. B meint nun, gekauft sei gekauft und droht mit Schadensersatzansprüchen, wenn A ihm die Flaschen nicht gebe.

Hat B gegen A einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Sektflaschen?

BGB – Fall 4

D tritt zum Schuljahresbeginn ihre neue Stelle als Direktorin einer Grundschule an. Als erste Amtshandlung bestellt sie beim Materialgroßhändler B „25 Gros Rollen Toilettenpapier“, je 1000 Blatt, zum Preis von 1 € pro Rolle. B verpackt und liefert daraufhin auf seine Kosten wenig später 3.600 Rollen Toilettenpapier. D verweigert Abnahme und Bezahlung. So viel habe sie nicht bestellt. B erklärt ihr zutreffend, dass „Gros“ eine Mengenbezeichnung sei und für 12 Dutzend stehe. Das war der D nicht bekannt. Sie wollte lediglich „25 Großrollen Toilettenpapier“ bestellen. Deshalb besteht D gegenüber B darauf, das Toilettenpapier nicht abnehmen und bezahlen zu müssen.

Welche Ansprüche hat B gegen D?

Abwandlung 1:

Wie Fall 4, D möchte 10 Großpackungen bestellen. Sie hält beim Schreiben der Bestell-E-Mail jedoch versehentlich die Taste „0“ zu lange gedrückt, so dass sie versehentlich „1000“ schreibt. Einige Tage später liefern mehrere Lkw das Papier an. D erklärt, sich geirrt zu haben. Wie ist die Rechtslage?

Abwandlung 2:

Wie Fall 4, aber D bestellt nicht per E-Mail, sondern schickt den Studenten S zu B, um diesem die Bestellung von 10 Großpackungen mündlich zu übermitteln. S hat jedoch ein Schweizer-Käse-Gedächtnis und sagt B versehentlich, dass 20 Großpackungen bestellt werden sollen. Kann A anfechten?

Anfechtungsgrund?

Abwandlung 3:

D bestellt 10 Großpackungen. Als sie am Nachmittag in den Keller geht, sieht sie, dass dort noch mehr als genügend Kopierpapier lagert. Irrigerweise hatte sie dies vergessen. Kann D die Bestellung anfechten?

Abwandlung 4:

Im Fall 4 hat D, wirksam angefochten. B ist nun gezwungen, die Zuviellieferung

wieder abzuholen. Dafür entstehen ihm Kosten i.H.v. EUR 200,-. Kann er diese Kosten ersetzt verlangen?

BGB – Fall 5:

Der siebzehnjährige L durfte sich von seiner Ausbildungsbeihilfe monatlich

25,- € Taschengeld zurückbehalten und hatte davon insgesamt 150,- € gespart, um sich ein Mofa zu kaufen. Damit möchte er täglich zu seiner Ausbildungsstelle fahren. Als ihm ein Kollege (A) ein fast neuwertiges Mofa zum angemessenen Preis von 500,- € anbot, sagte ihm L, dass er lediglich 150,- € bar bezahlen könne, er wäre aber bereit, den Rest in monatlichen Raten von 25,- € abzubezahlen, wenn A noch etwas vom Preis nachließe. A hält den L für volljährig und einigt sich mit ihm auf einen Preis von 300,- €. Bei diesem günstigen Preis glaubte L auch die Einwilligung seiner Eltern zu erhalten. Nach Zahlung der 150,- € erhielt L von A das Mofa. Die Eltern des L freuen sich zunächst über ihren geschäftstüchtigen Sohn

und genehmigen diesem gegenüber das Geschäft.

Am nächsten Tag erfährt A, dass L noch minderjährig ist und schreibt sogleich einen Brief an dessen Eltern, in welchen er diese zur Erklärung über die Genehmigung auffordert. Die Eltern antworten dem A nicht, da sie der Ansicht sind, alles nötige sei getan.

Kann A von L oder dessen Eltern Zahlung der restlichen 150,- € oder Rückgabe des Mofas verlangen?

